
 

 
Amtsblatt der Stadt Monheim am Rhein  
Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein,  
Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein 
 
Das Amtsblatt der Stadt Monheim am Rhein erscheint in unregelmäßigen Abständen und ist kostenlos an der 
Information des Rathauses, Haupteingang Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, einzeln erhältlich und 
kann im Internet unter www.monheim.de abgerufen werden.  
 

 
Seite 267 

 
 
 
 

Jahrgang 2025 |  Nr. 21  | Ausgabetag 14.08.2025 
 
 
 

 
  

Lfd. Nr. Titel der Bekanntmachung Seite 

1 
Benachrichtigungen über Zustellungen durch öffentliche 
Bekanntmachung (nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen) 

268 

2 
Wahl des Jugendparlamentes der Stadt Monheim am Rhein  
am 4. und 5. November 2025  
Aufforderung zur Einreichung von Wahlbewerbungen 

273 

3 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes der berufsbildenden Schulen 
für das Haushaltsjahr 2025 

275 

4 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen zu den Kommunal-
wahlen Nordrhein-Westfalen am 14. September 2025 

278 

5 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl der 
direkt in den Integrationsrat der Stadt Monheim am Rhein zu wäh-
lenden Mitglieder am 14. September 2025 

281 

 
 

 

 
 

 



 
 

 Seite 268 
 

Jahrgang 2025 |  Nr. 21  | Ausgabetag 14.08.2025 

Jahrgang 2025 |  Nr. 21  | Ausgabetag 14.08.2025 

Jahrgang 2025 |  Nr. 21  | Ausgabetag 14.08.2025 

Jahrgang 2025 |  Nr. 21  | Ausgabetag 14.08.2025 

 

 

 

Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 
Herr Kamil Sycz geb. 10.04.1991, letzte bekannte Anschrift: Szalenik 7, 22-680 Lubycza Król, 
Polen, werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung vom 30.07.2025, 
Aktenzeichen 32/3-09.11 IV 019 
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 
 

 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, Zimmer 0049 während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, Verjäh-
rungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, 30.07.2025 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
gez. Bayrakdar    
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
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Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 
Herr Philipp-Siegfried Retzler geb. 02.08.1980 letzte bekannte Anschrift: Dahlemer Straße 12, 
40789 Monheim am Rhein, werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, 
Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung vom 07.08.2025 
Aktenzeichen: 32/3-09.11 / IV 020 
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 
 

 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, Zimmer 0049, während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, Verjäh-
rungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, 07.08.2025 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
gez. Bayrakdar_______________ 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
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Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 
 
 
 
Der Firma SANDE Transport GmbH, letzte bekannte Anschrift: Gartzenweg 1a, 40789 Monheim 
am Rhein, vertreten durch den Geschäftsführer: Herr Orcic, Sande, letzte bekannte Anschrift: 
Bahnhofstr. 77, 44866 Bochum, wird hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, 
Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, folgendes Dokument durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt: 
 
Gewerbesteuerbescheid der Stadt Monheim am Rhein, Az.: 241575-0120-1 vom 18.07.2025. 
 
Das Dokument kann im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim 
am Rhein, 1. OG, Zimmer 1224, während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z.B.: Rechtsbehelfsfristen, Verjäh-
rungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, den 11.08.2025 
 
Der Bürgermeister  
Im Auftrag 
 
 
 
gez. 
Hupprecht 
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Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 
 
Der Firma Perlantz GmbH, letzte bekannte Anschrift: Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein, 
vertreten durch den Geschäftsführer: Herr As, Mehmet Resit, letzte bekannte Anschrift: Istanbul 
/ Türkei, wird hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, folgendes Dokument durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt: 
 
Gewerbesteuerbescheid der Stadt Monheim am Rhein, Az.: 247077-0120-1 vom 03.07.2025. 
 
Das Dokument kann im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim 
am Rhein, 1. OG, Zimmer 1224, während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z.B.: Rechtsbehelfsfristen, Ver-
jährungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, den 11.08.2025 
 
Der Bürgermeister  
Im Auftrag 
 
 
 
gez. 
Hupprecht 
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Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 
 
Der Firma VMEP GmbH, letzte bekannte Anschrift: Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein, 
vertreten durch den Geschäftsführer: Herr Siedler, Arkadiusz Piotr, letzte bekannte Anschrift: 
Saarbrückerstraße 4 in 45884 Gelsenkirchen, werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt 
Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öf-
fentliche Bekanntmachung zugestellt: 
 
Gewerbesteuerbescheid der Stadt Monheim am Rhein, Az.: 231675-0120-1 vom 18.03.2025. 
Gewerbesteuerbescheid der Stadt Monheim am Rhein, Az.: 231675-0120-1 vom 18.07.2025. 
 
 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Mon-
heim am Rhein, 1. OG, Zimmer 1224, während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Durch diese Zustellungen können Fristen in Gang gesetzt werden (z.B.: Rechtsbehelfsfristen, 
Verjährungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, den 11.08.2025 
 
Der Bürgermeister  
Im Auftrag 
 
 
 
gez. 
Hupprecht 
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Bekanntmachung  

• Festsetzung der Wahltage für die Wahl zum Jugendparlament der Stadt Monheim 
am Rhein  

• Aufforderung zur Einreichung von Wahlbewerbungen zur Wahl des Jugendparla-
mentes der Stadt Monheim am Rhein  

1. Wahltage 

Gemäß § 7 der Satzung des Jugendparlamentes der Stadt Monheim am Rhein wird das 
Jugendparlament alle zwei Jahre neu gewählt.  

Die gegenwärtige Wahlperiode des Jugendparlamentes endet im November 2025.  

Die Wahl des Jugendparlamentes findet am 4. und 5. November 2025 statt. 

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlbewerbungen 

Gemäß § 7 Abs. 1 der Wahlordnung fordere ich hiermit zur Einreichung der Wahlbewer-
bungen auf. Wahlbewerbungen können nur von einzelnen Wahlberechtigten für sich 
selbst eingereicht werden. Auf Nachfolgendes wird hingewiesen: 

1. Als Wahlbewerberin bzw. Wahlbewerber kann jede bzw. jeder Wahlberechtigte 
auftreten, sofern sie oder er ihre bzw. seine Zustimmung schriftlich erteilt hat.  

2. Die Wahlbewerbung muss Vornamen und Familiennamen, das Geburtsdatum und 
die Anschrift der Hauptwohnung der Wahlbewerberin bzw. des Wahlbewerbers 
enthalten.  

3. Wahlbewerbungen können bis zum 45. Tag vor der Wahl – also bis zum 20.09.2025 
– bei dem Wahlleiter eingereicht werden. Der Wahlleiter prüft die Wahlvorschläge 
und legt sie dem Wahlausschuss zur Entscheidung (§ 3 der Wahlordnung) vor. Die 
zugelassenen Wahlbewerbungen werden von dem Wahlleiter mit den in § 7 Absatz 
3 genannten Merkmalen, jedoch ohne Tag und Monat der Geburt, bekanntge-
macht. 

4. Für die Einreichung der Wahlvorschläge sind Vordrucke zu verwenden. Alle wahl-
berechtigten Jugendlichen erhalten postalisch einen Bewerbungsbogen.  
Ferner sind die Bewerbungsbögen erhältlich im 
Büro der Kinder-und Jugendförderung der Stadt Monheim am Rhein 
Rathausplatz 2 · Anbau Nord · 1.OG 
40789 Monheim am Rhein. 
Telefon: 02173 951-5141  
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5. Wahl des Jugendparlamentes 

Gemäß § 7 der Satzung des Jugendparlamentes besitzen alle Jugendlichen das ak-
tive und passive Wahlrecht, die das 13. Lebensjahr vollendet und das 20. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben und mit rechtmäßigem Wohnsitz in Monheim am 
Rhein, bei mehreren Wohnungen mit Hauptwohnung, gemeldet sind. 
 
 
 
 

Monheim am Rhein, den 05.08.2025 

 
 
gez. Friedhelm Haussels  
Wahlleiter 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes der berufsbildenden Schulen 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW i.V.m. §§ 78 ff. der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbands-
versammlung des Zweckverbandes der berufsbildenden Schulen Opladen mit Beschluss vom 27.05.2025 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckver- 
bandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-
lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf       5.157.274 Euro 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      5.158.919 Euro 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.187.274 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.512.819 Euro 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 
auf 600.980 Euro festgesetzt. 

 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen 
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt i.H.v. 1.500.000 €. Der Betrag wird der Ausgleichsrück-
lage entnommen. 
 

§ 5 
 
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht. 
 
Zur Deckung des Gesamtfehlbetrages in Höhe von    3.593.298 Euro 
 
wird aufgrund des § 94 Schulgesetz in der zur Zeit gültigen Fassung die von den Mitgliedsgemeinden  
aufzubringende Umlage wie folgt festgesetzt: 
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Umlage Ergebnisplan (kassenwirksam) 
       
von insgesamt         3.561.011 Euro 
       
a) zur Deckung des Fehlbetrages mit      1.780.506 Euro 
 
    auf              926,38 Euro 
    je Schüler 
 
b) zur Deckung des Fehlbetrages mit      1.780.506 Euro 
 
        Umlagefaktor =      0,002384748 
 
auf der Umlagegrundlage zur Kreisumlage bzw. zur Landschaftsverbandsumlage für 2025 (FA 2025) 
 
Umlage Ergebnisplan  (als Forderung) 
       
von insgesamt             32.287 Euro 
 
a) zur Deckung des Fehlbetrages mit          16.144 Euro 
 
    auf                    8,40 Euro 
    je Schüler 
 
b) zur Deckung des Fehlbetrages mit           16.144 Euro 
 
        Umlagefaktor =  0,000021622 
 
auf der Umlagegrundlage zur Kreisumlage bzw. zur Landschaftsverbandsumlage für 2025 (FA 2025) 

 
§ 6 

 
Ein "erheblicher Jahresfehlbetrag" im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW ist dann gegeben, wenn dieser 
Betrag höher ist als 4 % der im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen des Ergebnisplanes  
(lt. Haushaltssatzung) und dies bis zum 30.09. des Haushaltsjahres festgestellt wird. 
 

§ 7 
 

1. Als unerheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 GO NW gelten ein zu erwartender 
Fehlbetrag oder eine Ausgabensteigerung bis zu 10% des Gesamthaushaltsvolumens. 

 

2. Als geringfügig im Sinne von § 80 Abs. 3 GO NW gelten bisher nicht veranschlagte, aber 
unabweisbare Baumaßnahmen einschl. Planungskosten sowie Instandsetzungen an Bauten 
und Anlagen bis zu einem Betrag von 51.000 €. 
 

3. Für bisher nicht veranschlagte und nicht unabweisbare Baumaßnahmen oder Investitions- 
Förderungsmaßnahmen ist gem. § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NW der Erlass einer Nachtragshaus- 
haltssatzung erforderlich. 
 

4. Eine Überschreitung der Beträge gem. § 7 Ziff. 1 und 2 dieser Satzung bedingt gleichfalls 
den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung. 

 
Leverkusen, den 27.05.2025 
 
gez. Richrath  
Der Verbandsvorsteher 
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Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO der Bezirksregierung mit 
Schreiben vom 02.06.2025 angezeigt worden. 
Die Genehmigung der Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte mit Schreiben vom 
13.08.2025. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann nach Ablauf eines Jahres nach der Veröffentli-
chung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 
c) der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Berufsschulzweckverband vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 
Leverkusen, den 13.08.2025 
 
 
 
gez. Demmer 
Geschäftsführerin des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen 
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Bekanntmachung 
 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen zu den Kommunalwahlen Nordrhein-Westfalen am 14. September 2025 
 
 
1. Das Wählerverzeichnis zu den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen für die Wahlbezirke 

der Stadt Monheim am Rhein  
 

wird in der Zeit vom 25. bis 29. August 2025  
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch: 08:00 – 16:00 Uhr,  
Donnerstag: 08:00 – 18:00 Uhr,  
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr, 
 
im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 1. Etage (Rheinischer Saal), für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Sofern Wahlberechtigte die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen wollen, haben sie Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in 
das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der oben ge-

nannten Zeit, spätestens bis zum 29. August 2025, 12:00 Uhr, beim Bürgermeister der Stadt 
Monheim am Rhein, Wahlbüro, Rathausplatz 2, Rheinischer Saal, 40789 Monheim am Rhein, 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erfor-
derlichen Beweismittel beizubringen oder anzugeben.  

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

24. August 2025 eine Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahl sowie für eine gegebe-
nenfalls erforderlich werdende Stichwahl für die Bürgermeister- und/oder Landratswahl. Die 
Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheines. In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.  

 
Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlbe-
rechtigt zu sein, müssen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Ge-
fahr laufen wollen, ihr Wahlrecht nicht ausüben zu können. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in dem Wahllokal seines 

Wahlbezirks oder durch Briefwahl teilnehmen.  
 
5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterlagen  

 

5.1  in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,  

 

5.2  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,  
 

a)  wenn sie nachweisen, dass sie aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 29. August 2025) versäumt ha-
ben,  

 
b)  wenn sie aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerver-

zeichnis aufgenommen worden sind, 
 
c)  wenn die Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist ent-

standen ist oder sich herausstellt. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte werden noch bis zum 
16. Tag vor der Wahl (29. August 2025) von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
eingetragen, wenn sich ihre Wahlberechtigung bis zu diesem Tag durch Eintragung 
in das Melderegister herausstellt. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 

zum 12. September 2025, 15:00 Uhr, bei der Stadt Monheim am Rhein schriftlich oder 
mündlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail (brief-
wahl@monheim.de) oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer 
Form als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. Antragstellende müssen 
Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Post-
leitzahl, Ort) angeben. Ein Antragsvordruck ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichti-
gung abgedruckt. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden.  

 
Versichern Wahlberechtigte glaubhaft, dass ihnen der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen oder verloren gegangen ist, kann ihnen bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.  
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.  
 
Personen, die den Antrag für einen anderen stellen, müssen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachweisen, dass sie dazu berechtigt sind. Wahlberechtigte mit Behinde-
rungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

mailto:briefwahl@monheim.de
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7. Mit dem Wahlschein erhalten Wahlberechtigte für die Kommunalwahlen  
 

- je nach Wahlberechtigung einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl 

• der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Stadt Monheim am Rhein (blau),  

• der Vertretung der Stadt Monheim am Rhein (hellgrün),  

• der Landrätin/des Landrates des Kreises Mettmann (gelb) und  

• der Vertretung des Kreises Mettmann (rosa),  

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,  
- einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag,  
- ein Merkblatt für die Briefwahl.  

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt Monheim am Rhein vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  

 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den beson-
deren amtlichen Stimmzettelumschlag (blau), der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf 
dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl unter Angabe des 
Tages, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den verschlossenen Stimmzettelum-
schlag in den besonderen Wahlbriefumschlag (hellrot) und verschließt den Wahlbriefum-
schlag.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 16:00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
 
Monheim am Rhein, den 14.08.2025 
 
Stadt Monheim am Rhein 
Der Bürgermeister 
 
gez. Zimmermann 
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Bekanntmachung 
 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Wahl der direkt in den Integrationsrat der Stadt Monheim am Rhein zu 
wählenden Mitglieder am 14. September 2025 
 
 
8. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der direkt in den Integrationsrat der Stadt Monheim am 

Rhein zu wählenden Mitglieder 
 

wird in der Zeit vom 25. bis 29. August 2025  
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch: 08:00 – 16:00 Uhr,  
Donnerstag: 08:00 – 18:00 Uhr,  
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr, 
 
im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 1. Etage (Rheinischer Saal), für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Sofern Wahlberechtigte die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen wollen, haben sie Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in 
das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  

 
9. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der oben ge-

nannten Zeit, spätestens bis zum 29. August 2025, 12:00 Uhr, beim Bürgermeister der Stadt 
Monheim am Rhein, Wahlbüro, Rathausplatz 2, 1. Etage, Rheinischer Saal, 40789 Monheim 
am Rhein, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind 
die erforderlichen Beweismittel beizubringen oder anzugeben.  

 
10. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

24. August 2025 eine Wahlbenachrichtigung für die Integrationsratswahl. Die Benachrichti-
gungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines. In der Wahlbenachrichtigung sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.  

 
Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlbe-
rechtigt zu sein, müssen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Ge-
fahr laufen wollen, ihr Wahlrecht nicht ausüben zu können. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung. 
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11. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem Stimmbezirk des 

Wahlgebietes oder durch Briefwahl teilnehmen.  
 
12. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterlagen  

 

5.1  in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,  

 

5.2  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,  
 

a)  wenn sie nachweisen, dass sie aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 29. August 2025) versäumt ha-
ben,  

 
b)  wenn sie aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerver-

zeichnis aufgenommen worden sind, 
 
c)  wenn die Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist ent-

standen ist oder sich herausstellt. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte werden noch bis zum 
16. Tag vor der Wahl (29. August 2025) von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
eingetragen, wenn sich ihre Wahlberechtigung bis zu diesem Tag durch Eintragung 
in das Melderegister herausstellt. 

 
13. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 

zum 12. September 2025, 15:00 Uhr, bei der Stadt Monheim am Rhein schriftlich oder 
mündlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail (brief-
wahl@monheim.de) oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer 
Form als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. Antragstellende müssen 
Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Post-
leitzahl, Ort) angeben. Ein Antragsvordruck ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichti-
gung abgedruckt. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden.  

 
Versichern Wahlberechtigte glaubhaft, dass ihnen der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen oder verloren gegangen ist, kann ihnen bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.  
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.  
 
Personen, die den Antrag für einen anderen stellen, müssen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachweisen, dass sie dazu berechtigt sind. Wahlberechtigte mit Behinde-
rungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

mailto:briefwahl@monheim.de
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14. Mit dem Wahlschein erhalten Wahlberechtigte für die Wahl der direkt in den Integrationsrat 

zu wählenden Mitglieder  
 

• einen amtlichen Stimmzettel (weiß) 

• einen amtlichen Stimmzettelumschlag (grau) 

• einen amtlichen Wahlbriefumschlag (orange) 

• ein Merkblatt für die Briefwahl.  
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt Monheim am Rhein vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  

 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel (weiß), legt ihn in den 
amtlichen Stimmzettelumschlag (grau), der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem 
Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl unter Angabe des Tages, 
steckt den unterschriebenen Wahlschein und den verschlossenen Stimmzettelumschlag in 
den amtlichen Wahlbriefumschlag (orange) und verschließt den Wahlbriefumschlag.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 16:00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
 
Monheim am Rhein, den 14.08.2025 
 
Stadt Monheim am Rhein 
Der Bürgermeister 
 
gez. Zimmermann 
 
 
 
 
 


